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Saskia Hülsmann 

Die berufliche Rehabilitation behinderter Jugendlicher 
- eine öffentliche Aufgabe 

Das Behindertenproblem geht uns alle an. Niemand ist bei 
jährlich mindestens 100 000 Unfallopfern davor gefeit, irgend· 
wann selbst auf die Hilfe der Rehabilitation angewiesen zu 
sein, und niemand kann sicher sein, daß bei über 100 000 
Kindern, die jährlich mit Behinderungen geboren oder durch 
Erkrankung im Kindesalter zu Behinderten werden, gerade 
sein Kind von körperlicher oder geistiger Behinderung ver
schont bleibt. Aber was ist eigentlich eine Behinderung? 
Wodurch unterscheiden sich die vier bis fünf Millionen in 
der Bundesrepublik lebenden Behinderten von den Nicht
behinderten? 

Behinderung ist ein relativer Begriff, der auf dem Hintergrund 
voneinander abweichender Kulturkreise unterschiedlich aus
gelegt werden kann. Da es sich um ein vielschichtiges so
ziales Problem handelt, kann es allgemeinverständlich nur 
grob skizziert werden: 

- Behinderung bedeutet "eine Abweichung von - durch 
verschiedene Bezugssysteme definierten Normen" [1]. 

- Behinderte sind Menschen, die durch ererbte, angeborene 
oder erworbene Mängel körperlicher, seelischer oder gei
stiger Art daran gehindert werden, sich auf normalem 
Wege eine Stellung in der Gesellschaft zu erwerben und 
sich darin zu behaupten [2]. 

- Behinderte sind in der gesellschaftlichen Teilhabe be
schränkte Menschen. Ihr gemeinsames Merkmal ist die 
"gesellschaftliche Ausgliederung" [3]. 

Erst eine Klassifikation der verschiedenen Behinderungs
arten identifiziert die Rehabilitierenden und ist erste Voraus
setzung für die Ableitung konkreter Rehabilitationsmaßnah
men. 

Die von der Bundesanstalt für Arbeit herausgegebenen 
Schriften "Mehr Wissen über die Berufswahl" fixieren z. B. 
folgende Behinderungsarten bei Jugendlichen: 

1. körperbehinderte Jugendliche (Hand- u. Armbehinderung), 

2. körperbehinderte Jugendliche (Fuß- u. Beinbehinderung), 

3. körperbehinderte Jugendliche (Rückgrat- u. Hüftschäden), 

4. körperbehinderte Jugendliche (Querschnittgelähmte), 

5. körperbehinderte Jugendliche (Cerebralparese), 

6. anfallkranke Jugendliche, 

7. hirnverletzte Jugendliche, 

8. sehbehinderte Jugendliche, 

9. gehörlose Jugendliche, 

10. schwerhörige Jugendliche, 

11. herz- und kreislaufkranke Jugendliche, 

12. Iungen- und asthmakranke Jugendliche, 

13. lernbehinderte Jugendliche. 

Allgemein kann gesagt werden, daß Behinderungen ihren 
Ausgang nehmen von Beeinträchtigungen 

- der Stutz- und Bewegungsfunktionen, 

- des Sehens, 

- des Hörens, 

- der Sprache, 

- der Intelligenz, 

- der Emotionalität und 

-von bestimmten chronischen Krankheiten [4] 

Es liegt im Hinblick auf Rehabilitationsmaßnahmen allerdings 
eine Gefahr darin, den Begriff der "Behinderung" an aus
schließlich medizinischen Daten zu bestimmen, da dann die 
Bedeutung der physiologischen und psychischen Abweichun
gen häufig zu wenig vor dem Hintergrund des sozialen Be
ziehungsfeldes gesehen wird. Erst dieser Zusammenhang 
läßt die Art und den Grad der Rehabilitationsbedürftigkeit 
erkennen. · 

Voraussetzung einer echten beruflichen und sozialen Einglie
derung ist über die medizinische Betreuung, eine lückenlose 
Früherfassung und Frühbehandlung geburtsbehinderter und 
früherkrankter Kinder hinaus 

0 ein Rehabilitationsgesetz, das sicherstellt, daß eingliede
rungshemmende Hindernisse beseitigt werden; 

0 ein bundesweites Konzept zur Gestaltung von Rehabili
tationseinrichtungen wie: 

- Sonderschuleinrichtungen, 

- Berufsbildungswerke, 

- Werkstätten für Behinderte, 

- zeitgerecht ausgebildete Fachkräfte der Rehabilitation, 

- fachgerechte Berufsberatung und 

- Abbau von Vorurteilen durch gezielte Aufklärungs-
arbeit [5]. 

I. Früherkennung/Frühförderung 

Die oft nicht ausreichend genutzte Chance der Rehabilita
tion liegt in der frühen Kindheit. Dies liegt an der großen 
Adaptationsfähigkeit des kindlichen Körpers und des Gehirns. 
Die Chance der behinderten Kinder liegt in einer Früherfas
sung und einer mehrdimensionalen Frühdiagnostik. Aus der 
Diagnose wird denn jeweils eine Entwicklungstherapie auf
gebaut, die der Behinderung und der augenblicklichen Lei
stungsfähigkeit des Kindes angepaßt werden muß. Eine Be
hinderung kann nicht als absolut angesehen werden; eine 
Behinderung ist immer nur ein relativer Zustand. So sind zum 
Beispiel im orthopädischen Bereich zahlreiche Behinderun
gen sofort bei der Geburt ohne weiteres augenfällig. In die
sen Fällen kann eine entsprechende Frühtherapie sofort ein
setzen. Durch rechtzeitige Behandlung könnten viele Erkran
kungen völlig ausgeheilt werden. Behinderungen, die nicht 
exakt erfaßt werden kennen, bedürfen einer jahrelangen, 
vielleicht sogar jahrzehntelangen weiteren Beobachtung und 
Therapie. Als ein ganz wichtiger Punkt erweist sich in der 
Praxis hierbei die Zusammenarbeit zwischen den stark spe
zialisierten Disziplinen in einem diagnostisch-therapeutischen 
Team [6]. 

Früherkennung und Frühförderung bilden das Fundament im 
Gebäude eines Heil- und Behandlungsplans fur den einzel
nen Behinderten. Darauf aufbauend muß eine begleitende 
pädagogische, psychologische, soziale und jugendpflegerische 
Förderung einsetzen, wenn eine Habilitation oder Rehabilita
tion langfristig erfolgversprechend sein soll. Dabei ist davon 
auszugehen, daß bei den begrenzten, finanziellen und per
sonellen Mitteln der ansteigende Bedarf an Anstaltsbetten 
nicht gedeckt werden kann. Die stationären Möglichkeiten 
mussen daher mit Bedacht genutzt und die Anstaltsunter
bringung darf nicht als einzige Möglichkeit in Betracht gezo
gen werden. Eine wirksamere Unterstützung der Familie ist 
besonders bei Kleinkindern auch unter dem Aspekt der Ge
fahr einer zu frühen Trennung von der Mutter die bessere 
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Lösung. Einerseits könnten verstärkt Tageseinrichtungen ge
schaffen werden, andererseits sollten möglichst früh Eltern
schulungen in allen für sie bedeutsamen Punkten der Reha
bilitation erfolgen. Dies gilt insbesondere für diejenigen Ei
tern, welche weit entfernt von geeigneten Einrichtungen und 
Rehabilitationszentren auf dem Lande wohnen. 

II. Berufliche Eingliederung 

Soweit irgend möglich, soll die Ausbildung auch bei behin
derten Jugendlichen in anerkannten Ausbildungsberufen er
folgen. Dabei werden manchmal formale Abweichungen nö
tig werden, ohne daß dabei inhaltliche Abstriche vorgenom
men werden müßten. Formale Abweichungen sind z. B.: Die 
Verlängerung der Ausbildung, eine veränderte Zusammenset
zung des Prüfungsausschusses, behindertenspezifische Prü
fungsmethoden etc .... Erst wenn formale Abweichungen die 
Situation ·des Behinderten nicht in ausreichender Weise be
rücksichtigen, müssen inhaltliche Abstriche von bestehenden 
Berufsbildern gemacht werden. 

Inhaltliche Abweichungen bestehen z. B. bei Teilausbildungs
verträgen (Prüfungen nur im praktischen Teil eines Ausbil
dungsberufs) [7]. Dabei wird man bei jedem Ausbildungs
gang von einem Funktionsbild ausgehen, das sowohl die 
Mindestanforderung darstellt, als auch den Schwerpunkt
bereich, der wiederum in den ausgestellten Zertifikaten deut
lich erkennbar sein sollte. 

1. Beteiligte Stellen: 

Mit dem Arbeitsförderungsgesetz (AFG) wurde der Bundes
anstalt für Arbe1t auf dem Gebiet der beruflichen Rehabili
tation eine zentrale Stellung eingeräumt. 

Es gehört nach § 2 AFG zu den wesentlichen bildungspoliti
schen Anliegen dieses Gesetzes, die berufliche Eingliederung 
Behinderter zu fördern. 

Ein Hauptgedanke des AFG ist es, durch finanzielle Hilfen 
im einzelnen die berufliche Eingliederung und Wiedereinglie
derung zu ermöglichen und erleichtern. 

Diese individuelle Bildungshilfe ist nur eine Seite, die er
gänzt wird durch institutionelle Förderungsmaßnahmen. So 
konnte im Zuge dieser Maßnahmen die Zahl der Planstellen 
der Arbeitsamtsärzte von 86 im Jahre 1968 auf 135 im Jahre 
1973, die der Arbeitsamtspsychologen im gleichen Zeitraum 
von 130 auf 280, die Zahl der Planstellen für Berufsberater 
für behinderte Jugendliche von 65 auf ca. 140 erhöht wer
den [8]. Eine wesentliche Aufgabe bei der Eingliederung 
behinderter Jugendlicher hat die Berufsberatung. Zu ihren 
Aufgaben gehören u. a.: Beratungsaufgaben bei der Be
rufsorientierung, d. h. zeitgemäße umfassende Information 
über Berufe und Berufsmöglichkeiten und die Vorberei
tung der Schüler und ihrer Eitern auf die individuellen 
Erwägungen zur Berufswahl, praktische Hilfen bei der Ver
mittlung in ein Ausbildungsverhältnis, wie z. B. die Vermitt
lung von betrieblichen Ausbildungsplätzen, die Anbahnung 
schulischer Ausbildungsgange oder die Vermittlung in Reha
bilitationseinrichtungen für behinderte Jugendliche, also in 
Berufsbildungswerke oder überbetriebliche Werkstätten. 

Arbeitsformen sind, abgesehen von der individuellen Bera
tung, z. B. Schulbesprechungen, Elternversammlungen, be
rufskundliche Vortragsreihen, berufskundliehe Ausstellungen, 
Schriften verschiedenster Art wie die Dokumentation "Berufe 
für behinderte Jugendliche", Lese- und Arbeitshefte "Auf 
dem Weg zum Beruf" und die nach behinderten Gruppen 
gegliederte 13teilige Schriftenreihe "Mehr Wissen über die 
Berufswahl". 1972 haben nahezu 175 000 Behinderte die 
Dienste der Arbeitsämter zum Zwecke der beruflichen Reha
bilitation in Anspruch genommen. 

Seit 1965 steigt die Zahl der behinderten Ratsuchenden per
manent an. Sie stieg 1970 gegenüber dem Vorjahr um 17%, 
1971 gegenüber dem Vorjahr um 28% und 1972 um ca. 17%. 

in 73% der 1972 abschließend bearbeiteten 107 000 Rehabi
litationsfälle waren die Dienststellen der Bundesanstalt für 
Arbeit einleitende Stellen für die berufliche Rehabilitation. Es 
handelte sich dabei um 82 000 Männer und 25 000 Frauen [9]. 

Die richtige Beratung des einzelnen unter Berücksichtigung 
sowohl der persönlichen Voraussetzungen und Berufswün
sche als auch der Realisierungsmöglichkeit in Wirtschaft und 
Verwaltung erfordert ein umfangreiches Fachwissen, Erfah
rung und die enge Zusammenarbeit verschiedener rehabili
tationserfahrener Fachspezialisten. Eine optimale Beratungs
tätigkeit ist am besten dann gewährleistet, wenn der Berufs
berater für Behinderte, der Arzt, der Psychologe und der 
technische Berater über längere Zeit zusammenarbeiten. 

Darüber hinaus hat die Bundesanstalt für Arbeit im Jahre 
1973 für Berufsbildungswerke und Berufsförderungswerke 
über 50 Mio DM an Darlehen und Zuschüssen und 12,5 Mio 
DM an Verpflichtungsermächtigungen bewilligt. Für Werk
staUen für Behinderte wurden im gleichen Zeitraum weitere 
31 Mio DM an Darlehen, Zuschüssen und Verpflichtungs
ermachtigungen zugesagt. Damit ist im Jahre 1973 ein Ge
samtbetrag von 93 Mio DM aus Mitteln der Bundesanstalt für 
Arbeit für die institutionelle Förderung bereitgestellt wor
den [10]. 

Erstmals eröffnete der § 61 des Arbeitsförderungsgesetzes 
die Möglichkeit, Darlehen und Zuschüsse für den Aufbau, 
die Erweiterung und Ausstattung von Werkstätten für Behin
derte zu gewähren. Die Bundesanstalt iJbertrug die Aufgabe 
der Koordinierung den Landesarbeitsämtern, da eine zen
trale Vergabe der Mittel zweckmäßig erschien. Dieses Verfah
ren scheint sich in allen Bundesländern bewährt zu haben, 
da eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Bundesministe
rium, den Landerministerien, den überörtlichen Trägern der 
Sozialhilfe und den Landesarbeitsämtern praktiziert wird. 

2. Träger der Rehabilitation: 

Unser System der sozialen Sicherheit wird reprasentiert von 
der Sozialversicherung, Krankenversicherung, Unfallversiche
rung, Rentenversicherung, Altershilfe für Landwirte und der 
Arbeitslosenversicherung. in diesem System waren von An
fang an sowohl die Verhütung als auch die Vergütung ge
sundheitlicher Schaden in einer Hand. Sowohl die Unfall
versicherung als auch die Rentenversicherung waren darauf 
angelegt, für den Versicherten auch eine Heilbehandlung 
durchführen zu können, wenn damit eine völlige oder teil
weise Erwerbsunfahigkeit behoben, gemindert oder verhütet 
werden konnte. Das gleiche trifft für die Kriegsopferversor
gung und die Sozialhilfe zu. Darauf aufbauend hat der Ge
setzgeber heute jeder dieser Gruppen die gesetzliche Mög
lichkeit zur Rehabilitation Behinderter mittels medizinischer, 
berufsfördernder und sozialer Leistungen gegeben. Die Reha
bilitation wird in eigener Verantwortung und auf eigene Ko
sten der jeweiligen Gruppen durchgeführt. Die Aufgabe der 
Arbeitsverwaltung besteht, abgesehen von Maßnahmen der 
beruflichen Rehabilitation, in der Mitwirkung bei Rehabilita
tionsmaßnahmen, die von anderen Trägergruppen durchge
fuhrt werden. Zwischen den einzelnen Trägergruppen gibt es 
eine klare Aufgabenteilung: Die Rentenversicherung tritt mit 
ihren Rehabilitationsleistungen vorwiegend für Behinderte mit 
inneren Leiden aller Art ein, die sich meist erst im vorge
nickten Alter aus Krankheiten zu entwickeln pflegen. Die 
Unfallversicherung gewährt in Verbindung mit der Kranken
versicherung fur solche Risiken Leistungen, die sich aus Un
fall- oder Berufskrankheiten ergeben. 

Die Sozialhilfe tritt vorwiegend in Verbindung mit karitati
ven Verbänden und den Verbänden der freien Wohlfahrts
pflege für angeborene Leiden ein und solche, die im frühen 
Kindesalter entstanden sind. Ferner tritt sie für jene Perso
nen ein, fur die ein anderer Rehabilitationsträger nicht zu
standig ist. Die Kriegsopferversorgung ist naturgemäß vor 
allem für Behinderungen zuständig, die durch Kriegsereig
nisse entstanden sind. 
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Die Zusammenarbeit der einzelnen Träger findet in Arbeits
gemeinschaften statt oder durch Vereinbarungen. Wenn z. B. 
einer Trägergruppe erforderliche Einrichtungen nicht zur Ver
fügung stehen, kann sie einen anderen Träger hinzuziehen, 
der über diese Einrichtungen verfügt. Die Arbeitsverwaltung 
kann mit ihren Fachdiensten von allen Trägergruppen einge
schaltet werden, um einen Rehabilitanten auf seine Eignung 
für einen bestimmten Beruf zu begutachten oder aber, um 
ihm einen Beruf zu vermitteln. Darüber hinaus besteht unter 
den Trägergruppen ein Meldesystem. So sind die Kranken
kassen, die Unfallversicherung, die Bundesanstalt für Arbeits
vermittlung und Arbeitslosenversicherung verpflichtet, den 
Trägern der Rentenversicherung die Fälle zu melden, bei 
denen sie eine Rehabilitation für erforderlich halten und in 
die sie selbst nicht eingreifen können. Das Wort "Rehabili
tation" bezeichnet dabei sowohl das Verfahren als auch die 
Methode, mit denen das Ziel der medizinischen, beruflichen 
und sozialen Eingliederung erreicht werden kann [11]. 

3. Gesetzliche Grundlagen 

Nach § 42b Handwerksordnung (HwO) bzw. § 48 Berufsbil
dungsgesetz (BBiG) kann eine Sonderregelung für die Berufs
ausbildung körperlich, geistig oder seelisch Behinderter er
folgen, soweit es Art und Schwere der Behinderung erfor
dern. Gemäß § 42b Abs. 1 HwO bzw. § 48 Abs. 1 BBiG gilt 
für diesen Personenkreis § 27 HwO bzw. § 28 BBiG nicht, 
wonach für einen anerkannten Ausbildungsberuf nur nach 
der Ausbildungsordnung ausgebildet werden darf. Zur Ab
schlußprufung ist der Behinderte auch zugelassen, wenn die 
Voraussetzungen des § 39 Abs. 1 HwO nicht vorliegen, wo
nach zur Abschlußprüfung nur der zugelassen ist, der die 
Ausbildungszeit erfüllt hat oder dessen Ausbildungszeit nicht 
später als zwei Monate nach dem Prüfungstermin endet. Für 
die Handwerkskammer bzw. zustandige Stelle ist nach § 41 
HwO bzw. § 44 BBiG eine Regelungsbefugnis gegeben. Diese 
besonderen Vorschriften lassen eine Modifizierung in den 
Voraussetzungen der Berufsausbildung Behinderter unter in
dividueller Berücksichtigung des gegebenen Behinderungs
falls zu, was insbesondere den Betrieben der Wirtschaft, 
aber auch den Berufsbildungswerken eine individuelle An
passung der Ausbildungen nach Art und Schwere der Be
hinderung ermöglicht. Allerdings hinterläßt der jetzige Text 
noch viel Unsicherheit. Da § 48 BBiG nur im Zusammenhang 
mit § 44 BBiG zu gebrauchen ist, ist eine sinnvolle Anwen
dung des § 48 nur dort möglich, wo die zuständigen Refe
renten der Kammern, zusammen mit den juristischen Bera
tern, der Arbeit mit Behinderten wohlwollend gegenüberste
hen. Darüber hinaus bringen Unklarheiten im arbeitsrecht
lichen Teil, wie z. B. Kostenfreiheit der Ausbildung, Sozial
versicherung, Vergütung und dgl. große Schwierigkeiten. Auch 
die regional unterschiedliche Handhabung des § 48 ergibt 
zum Teil eine verwirrende Situation. Daher ist es notwendig, 
daß in einer Neufassung des Berufsbildungsgesetzes § 48 
wesentlich ausgeweitet und präzisiert wird. Ein neues Berufs
bildungsgesetz muß im allgemeinen Teil auch für Behinderte 
voll anwendbar sein, um eine weitgehende Gleichstellung 
Behinderter mit Nichtbehinderten zu erreichen. § 3 BBiG darf 
in dieser Form nicht stehenbleiben, da in arbeitsrechtlicher 
Hinsicht erhebliche Nachteile gegenüber der übrigen Ausbil
dung bestehen. Vor allem muß eine umfassende Koordinie
rung mit dem Arbeitsförderungsgesetz erreicht werden [12]. 

Das Arbeitsförderungsgesetz und die ergänzend dazu ergan
gene Anordnung des Verwaltungsrates der Bundesanstalt für 
Arbeit bieten den Behinderten finanzielle Leistungen mit der 
Absicht, sie vollständig und dauerhaft in Arbeit und Beruf 
einzugliedern. Voraussetzung ist, daß die Behinderung nicht 
nur vorübergehender Natur ist, und daß eine berufliche Ein
gliederung im Bereich des möglichen liegt. Auch die Tätig
keit in einer Werkstatt für Behinderte ist eine berufliche Ein
gliederung im Sinne des AFG, wenn zu erwarten ist, daß 

der Behinderte dort ein Einkommen erzielt, das nicht unter 
dem Regelsatz eines Haushaltsvorstandes nach § 22 BSHG 
des Bundeslandes liegt, in dem der Behinderte seinen 
Wohnsitz hat. 

Soweit nicht die Zuständigkeit eines anderen Trägers vor
liegt, haben alle Behinderten einen Rechtsanspruch auf finan
zielle Leistungen der Bundesanstalt. 

4. Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung: 
Sonderschulwesen 

"Als behindert im schulischen Sinne gelten Kinder und Ju
gendliche, die infolge einer Sinnesschädigung, einer motori
schen Schädigung, einer intellektuellen Schwäche, einer emo
tionalen Störung oder einer chronischen Erkrankung in ihrem 
Lernvermögen, in ihrem sozialen Verhalten oder in der 
sprachlichen Kommunikation so beeinträchtigt sind, daß die 
allgemeine Schule sie nicht ausreichend fördern kann" [13]. 

Der prozentuale Anteil behinderter Kinder und Jugendlicher 
ist bei 

- Lernbehinderten 2,5 % 

- geistig Behinderten 0,6 0/o 
- Verhaltensgestörten 0,9 % 

-Blinden 0,012% 

- Sahbehinderten 0,3 0/o 
- Gehörlosen 0,05 % 

- Schwerhörigen 0,3 % 

- Sprachgestörten 0,7 % 

- Körperbehmderten 0,3 0/o 
- langfristig Kranken 0,2 0/o 

Es handelt sich hierbei jedoch meist nur um die Primärbehin
derung, und es ist davon auszugehen, daß sich ein großer 
Teil der Schülerschaft aus mehrfachbehinderten Kindern zu
sammensetzt [14]. 

Im Hinblick auf die Einschätzung einer "intellektuellen 
Schwäche im schulischen Sinne" sollte grundsätzlich der Be
such einer Sonderschule nur dann in Betracht kommen, wenn 
es nach sorgfältiger fachkundlicher Prüfung keine andere 
Möglichkeit gibt und dann auch nur solange, wie es unbe
dingt erforderlich ist [15]. 

Die Bezeichnung "Sonderschule" ist hierbei nur bei solchen 
Einrichtungen gerechtfertigt, die Kinder und Jugendliche mit 
einer eingegrenzten Bildungsfähigkeit aufnimmt. "Der Be-· 
hinderte aller Behinderungsarten und aller Behinderungs
auswirkungen, der zwar wegen der schweren Auswirkungen 
seiner Behinderung eine eigene Schulorganisation mit einem 
erheblich abweichenden Rhythmus notwendig hat, aber zum 
gleichen Endergebnis wie der Nichtbehinderte kommt, sollte 
eine Grundschule, Hauptschule, Realschule und ein Gymna
sium für Behmderte besuchen können. Oft, aber nicht immer, 
wird es eine Heimsonderschule sein müssen, allein schon 
deshalb, weil schulbegleitende Leistungen der Diagnostik, 
Therapie usw. häufig notwendige Voraussetzungen sind" (16]. 
ln der Regel werden danach Berufsbildungswerke die Aus
bildung übernehmen. 

Für einen Teil der Sonderschulabgänger werden keine be
sonderen Maßnahmen zur Berufsausbildung erforderlich sein, 
da bei diesen Jugendlichen alle wesentlichen Voraussetzun
gen für die erfolgreiche Teilnahme an einer Berufsausbil
dung vorliegen. Ein weiterer Teil wird mit Hilfe berufsvorbe
reitender bzw. berufsbegleitender Maßnahmen bestehen kön
nen. Der Rest muß in besonderen -zum Teil überregionalen 
- Einrichtungen gefördert werden, da eine Berufsausbildung 
dieser lernbehinderten Jugendlichen nur in einem engen 
räumlichen, zeitlichen oder organisatorischen Verbund mög
lich ist. 
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Jedenfalls sollte, wie auch immer die Förderungsmaßnah
men aussehen, durch die Stufung der beruflichen Bildungs
angebote von berufsbefähigenden Maßnahmen bis zur be
ruflichen Fachbildung allen Sonderschulabgängern ein 
Höchstmaß an Unterstützung zuteil werden [17]. 

Die Wichtigkeit dieser Forderung zeigt sich überdeutlich dar
in, daß in der Bundesrepublik etwa 200 000 bis 250 000 Ju
gendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren ohne Ausbildung 
bleiben. Daher werden im Rahmen der allgemeinen Berufs
schulen und Berufsfachschulen derzeit folgende Förderungs
maßnahmen angeboten: 

0 Teilnahme am Unterricht ohne besondere Förderungsmaß
nahmen, 

0 Teilnahme am Unterricht unter Einbeziehung von Förde-
rungsmaßnahmen innerhalb der Klasse, 

0 Stütz- und Förderkurse im Rahmen der Schule, 
0 individuelle Hilfen, 
0 Einrichtung von besonderen Klassen für lernbehinderte 

Schüler an der allgemeinen Berufsschule [18]. 

Darüber hinaus wurden auch mit berufsbefähigenden Maßnah
men sehr gute Erfahrungen gemacht. So wurden z. B. 1968/69 
20 Förderungslehrgänge und 9 Lehrgänge zur Verbesserung 
der Eingliederungsmöglichkeiten mit insges. 1400Teilnehmern 
durchgeführt. 1972/73 waren es bereits 157 Förderungslehr
gänge mit 6120 Teilnehmern und 103 Lehrgänge zur Ver
besserung der Eingliederungsmöglichkeiten mit 2580 Teil
nehmern [19]. 

Der Jugendliche wird dabei nach und nach an seine neuen 
Aufgaben herangeführt Phasen der Arbeitsgewöhnung ste
hen in der Regel am Anfang und werden durch weitere Pha
sen abgelöst, bei denen Eignung, Neigung und Fähigkeits
struktur etc. festgestellt werden sollen. Die Endphase ist in 
der Regel die Erprobung der Fähigkeiten in einer vorläufig 
getroffenen Berufswahl. Alle Phasen können ineinander über
gehen oder teilweise parallel verlaufen. Verbunden mit der 
Berufshinführung ist immer auch die Steigerung der Belast
barkeit, das Durchhaltevermögen, die Konzentrationsfähig
keit und dgl. zu trainieren. Auch die Steigerung des Selbst
vertrauens und der sozialen Eigenständigkeil muß rechtzei
tig Beachtung finden. 

Da die Situation des einzelnen Jugendlichen nach Berufs
wünschen, Leistungsfähigkeit, lntelligenzstruktur, nach Vor
bildung, Sozialverhalten und dgl. meist recht unterschiedlich 
ist, sind kleine Gruppen unerläßlich. 

Am Ende dieser Maßnahmen können dann Vorschläge ge
macht werden, die Aussagen darüber erlauben, in welchem 
Berufsherich die günstigsten Möglichkeiten für den Jugend
lichen liegen, worauf im sozialen und emotionalen Bereich 
zu achten ist und zu welcher Qualifikationsstufe der behin
derte Jugendliche gebracht werden kann [20]. 

Erst aufgrund dieser Informationen ist es dann möglich, wirk
liche Entscheidungshilfen bezüglich des zukünftigen Aus
bildungsweges zu geben. 

Berufsbildungswerke 

Für behinderte Jugendliche, die wegen Art und Schwere ihrer 
Behinderung nicht in Betrieben oder Verwaltungen zusam
men mit Nichtbehinderten oder auch in Berufsfachschulen 
ausgebildet werden können, sondern denen nur mit beson
deren ausbildungsbegleitenden Hilfen zu einer ihrer Lei
stungsfähigkeit angemessenen Berufsausbildung verholfen 
werden kann, sind Berufsbildungswerke unentbehrlich. Ihre 
Größenordnung liegt bei mindestens 250 bis 300 Ausbil
dungs- und Internatsplätzen pro Berufsbildungswerk. Aus
nahmen gibt es bei Spezialeinrichtungen flir Schwerbehin
derte. 

ln Berufsbildungswerke werden jugendliche Behinderte nach 
der Entlassung aus den allgemeinbildenden Schulen bzw. 

Sonderschulen aufgenommen. Die Berufsbildungsmaßnah
men umfassen die Erstausbildung nach § 1 Absatz 2 des 
BBiG und außerdem Maßnahmen im Sinne des § 48 BBiG, 
darüber hinaus berufsvorbereitende Maßnahmen wie 

- Berufsberatung, 

- Berufsfindung, 

- Eignungsuntersuchungen, 

- Fbrderungslehrgänge. 

Berufsbildungswerke sind grundsätzlich getrennt von Be
rufsförderungswerken (für erwachsene Behinderte), ebenso 
besteht eine organisatorische Trennung zwischen Berufs
bildungszentren, Pflegeanstalten und Kliniken. Zu berufsbe
gleitenden Maßnahmen gehören 

- psychologische, heilpädagogische und soziale Betreuung 

Krankengymnastik, Bewegungstherapie und Sport 

- Maßnahmen zur gesellschaftlichen Integration, z. B. durch 
Kontaktförderung mit Jugendlichen außerhalb des Berufs
bildungswerkes. 

Die Zusammenarbeit zwischen Berufsbildungswerken und 
Arbeitsamt ist durch 

- Mitwirkung des Arbeitsamtes bei der Berufswahl durch 
Inanspruchnahme der Berufsberatung vor Aufnahme in 
das Berufsbildungswerk, 

- Befürwortung der Aufnahme in ein Berufsbildungswerk 
durch das Arbeitsamt, wenn eine Ausbildung auf dem all
gemeinen Arbeitsmarkt nicht in Betracht kommt, 

- Arbeitsvermittlung, 

- Zusammenarbeit bei der nachgehenden Hilfe für den Be-
hinderten nach Aufnahme der Arbeit 

gewährleistet. Die Zusammenarbeit zwischen Berufsbildungs
werken und Kammern betrifft 

- Ausbildungsinhalte, 

- Abschlußprüfungen, 

- Überwachung der Ausbildung [21]. 

Wie groß das öffentliche Interesse an der Erweiterung und 
an der Neuerrichtung von Berufsbildungswerken und sonsti
gen Rehabilitationseinrichtungen ist, kann daran ermessen 
werden, daß im Bundeshaushalt 1970 für die institutionelle 
Förderung von Berufsbildungswerken, Berufsförderungswer
ken und Werkstätten für Behinderte 20 Mio DM als Darlehen 
und Zuschüsse zur Verfügung standen, 1972 bereits 50 Mio 
DM und 1973- 93 Mio DM [22]. 

Werkstätten für Behinderte 

Das Institut für Sozialrecht an der Ruhr-Universität Bochum 
hat im Rahmen seines Forschungsprojektes "Werkstätten für 
Behinderte" eine Erhebung durchgeführt, die eine Auswer
tung der Angaben von 129 Werkstätten (bei einer Gesamt
zahl von rund 240 Werkstätten) ermöglichte [23]. 

in diesen 129 Werkstätten arbeiteten am 1. 5. 1971 ca. 7760 
Behinderte, von denen 60% unter 30 Jahren alt waren und 
19% davon sogar unter 18. 

Der absolut überwiegende Teil der Behinderten, nämlich 
70,5% der Beschäftigten, weisen als Prämienbehinderung 
eine geistige Behinderung auf; mit weitem Abstand folgen 
die Sprachbehinderten mit 10%, die Körperbehinderten mit 
9 %, psychisch Kranke mit 5,5 %, Blinde und Taube mit je
weils 1 % und sonstige Behinderungen mit 3 %. 

Aus den Zusammensetzungen ging hervor, daß insbesondere 
die Behinderten in den Werkstätten mit primären körperli
chen Defekten relativ häufig eine weitere Behinderung -
geistiger oder seelischer Art - aufweisen. 
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Trotz dieser meist eingeschränkten Bildungsfähigkeit erscheint 
es zweifelhaft, ob der behinderte Jugendliche in den Werk
stätten seinen Fähigkeiten entsprechend gefördert wird; in 
neun von zehn Werkstätten steht kein einziger behinderter 
Jugendlicher in einem geregelten Ausbildungsverhältnis. 
Dementsprechend gering ist auch seine Aussicht, früher oder 
später einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
zu finden. 

Nur sehr wenige Werkstätten und da vor allen Dingen die 
großen, können ein so breites Spektrum an Tätigkeiten vor
weisen, daß sie es ermöglichen können, jedem Beschäftigten 
einen seinem Behinderungsgrad adäquaten Arbeitsplatz an
zubieten und ggf. den Behinderten zu einer individuellen Lei
stungssteigerung zu bringen. Ein ganz wesentlicher Punkt 
bezüglich der Arbeitsproduktivität ist aber auch der Umstand, 
daß nur sehr wenige Behinderte an technisierten Arbeits
plätzen eingesetzt werden, obgleich sehr viel mehr Beschäf
tigte, ohne Schaden zu nehmen, technisierte Arbeitsplätze 
ausfüllen könnten. Darin liegt im wesentlichen auch der 
Grund, daß die Werkstätten in der Regel nur relativ beschei
dene Erträge abwerfen. ln 60% der Werkstätten erwirtschaf
tet ein Beschäftigter pro Jahr nur maximal 1000,- DM. Daher 
sind nahezu alle Einrichtungen zur Abdeckung ihrer Betriebs
kosten auf lfd. Subventionen angewiesen. 

Der Mangel an Rationalität ist nur ein Punkt. Hinzu kommt, 
daß die Werkstätten je nach Konjunkturlage häufig eine sehr 
unsichere Auftragssituation haben und dann nicht einmal 
ihre bescheidene Kapazität voll nutzen können. 

Dazu kommt noch das Problem der Wohnsituation. Für nur 
ungefähr 1/,, der Beschäftigten stehen Wohnheimplätze zur 
Verfügung, so daß häufig Bewerber von außerhalb, die nicht 
privat, in Anstalten oder Heimen untergebracht werden kön
nen, abgewiesen werden müssen, weil keine Unterbringungs
möglichkeit am Ort besteht. 

Mittlerweile hat sich die Lage auf dem Werkstattsektor je
doch verbessert. Sowohl im Bundeshaushalt selbst als auch 
im Etat der Bundesanstalt für Arbeit stehen inzwischen er
hebliche Mittel zum Ausbau von Werkstätten für Behinderte 
bereit. Nicht nur, daß gemeinsam mit dem Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung die Bundesanstalt darangeht, 
ein weitgestreutes Netz von Werkstätten aufzubauen; sie sol
len auch nach modernen Erkenntnissen organisiert werden 
und einem wesentlich größeren Kreis von Behinderten als 
bisher Arbeitsplätze bieten. 

111. Notwendige Maßnahmen 

Die berufliche und gesellschaftliche Eingliederung behinder
ter Jugendlicher ist eine vorrangige Aufgabe fortschrittlicher 
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Ungefähr 6% aller schul
pflichtigen Kinder sind behindert [24]. Von den fast 60 000 
behinderten Jugendlichen, die jährlich aus den Schulen ent
lassen werden, kommen allein 36 000 aus Sonderschulen für 
Lernbehinderte. Die Gesamtheit der medizinischen, beruf
lichen und sozialen Maßnahmen der Rehabilitation muß des
halb darauf gerichtet sein, die Fähigkeiten und Möglichkei
ten des Einzelnen so zu fördern, daß er einen ihm angemes
senen Platz in Beruf und Gesellschaft erlangt. Dazu gehört 
seine Wettbewerbsfähigkeit in Arbeit und Beruf, die seine 
wirtschaftliche Existenz sichert. Die berufliche Eingliederung 
ist deshalb der Angelpunkt für die Integration des Behin
derten in die Gesellschaft. 

Die Bemühungen der Berufsberatung müssen sich daher zu
nächst grundsätzlich auf eine Berufsausbildung als Grund
lage für eine dauerhafte Eingliederung in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt erstrecken und nur in Ausnahmefällen ist die 
Vermittlung in Werkstätten für Behinderte zu befürworten. 
Gerade der Behinderte sollte eine möglichst gründliche Aus
bildung erhalten, da der behinderte Arbeitnehmer um so an
passungsfähiger und krisenfester bleibt, je besser seine Aus
bildung war. 

Dabei sollten Ausbildungsgänge für Berufe bzw. Tätigkeits
bereiche bevorzugt werden, die Aussicht auf dauerhafte Be
schäftigung bieten und denen der behinderte Jugendliche 
auch auf Dauer gewachsen sein wird. Insbesondere im Hin
blick auf die Berufstätigkeit Behinderter muß die absehbare 
Entwicklung des für den Behinderten zugänglichen Arbeits
marktes, nämlich der technische und wirtschaftliche Wandel, 
die Krisenfestigkeit des Wirtschaftszweiges und des Betrie
bes, also insgesamt die Erkenntnisse der Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung berücksichtigt werden. 

ln der Phase des Obergangs von der Schule in die Arbeits
welt, kommen für alle Beteiligten neue, wichtige Aufgaben 
hinzu. Meist ist der behinderte Jugendliche nicht in der Lage, 
die Möglichkeiten des Arbeitsmarktes und seine eigene Lei
stungsfähigkeit realistisch einzuschätzen. ln der Regel wer
den unklare Vorstellungen über die Arbeitswelt und ihre 
Anforderungen bestehen. 

Der Arbeitgeber wiederum muß voraussetzen können, daß 
der behinderte Jugendliche durch entsprechende Vorberei
tungsmaßnahmen zu einer Berufswahl gelangt ist, die seinen 
Fähigkeiten entspricht. 

Leider gibt die Schule häufig keine ausreichende Hilfestel
lung für diese wichtige Entscheidung. Der Grund liegt in 
einer mangelnden Kooperation zwischen Arbeitsverwaltung 
und Schule, so daß eine jahrelange schulische Betreuung 
oft ohne angemessene Fortsetzung endet. 

Das Vorfeld beruflicher Vorbereitung und Information sollte 
daher bereits in der Schule verankert sein. Notwendiger Be
standteil dieser Aufgaben wäre u. a.: 

- Die Feststellung der beruflichen Neigung, Leistungsfähig
keit, lntelligenzstruktur, Behinderungsart und -umfang, So
zialverhalten und dgl. des behinderten Jugendlichen durch 
Lehrerbeurteilung. 

- Intensiver Elternkontakt 

- Ärztliche und psychologische Eignungsgutachten usw. 

Darauf aufbauend kann eine vorläufige Entscheidung über 
mutmaßliche berufliche Möglichkeiten erfolgen. Die auf diese 
Empfehlung fußende Berufsberatung und Berufserprobung 
stützt sich dann bereits auf konkretes InformationsmateriaL 
Kriterium der Berufserprobung und Berufsortientierung sollte 
- insbesondere bei Lernbehinderten - eine deutliche Pra
xisbetonung sein. 

- Die Zusammenarbeit der Berufsberatung mit den Schulen 
muß forciert, neue Formen der Zusammenarbeit von Be
rufsberatung, Schule, Arzt und Psychologe erprobt und 
gemeinsame Erfahrungen ausgetauscht werden. Darüber 
hinaus sollte 

- der Beratungsdienst für behinderte Jugendliche durch den 
Einsatz von mehr und spezifisch dafür aus- und fortgebil
deten Rehabilitationsberatern ausgebaut und 

- die Zahl und die Kapazität berufsvorbereitender Maßnah-
men ausgeweitet werden. 

Zur Zeit gibt es ca. 3600 Internatsplätze in Berufsbildungs
werken. Der ungedeckte akute Bedarf wird auf mindestens 
6000 zusätzliche Plätze geschätzt. Nach den Planungen des 
Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung, der Bun
desanstalt für Arbeit und der beteiligten Länder sollen zu
nächst rd. 4000 Ausbildungs- und Internatsplätze durch Er
weiterung und Modernisierung bestehender Einrichtungen 
und die Neuerrichtung von Berufsbildungswerken geschaffen 
werden. 

ln Berufsbildungswerken muß die Ausbildung behinderter 
Jugendlicher aufgrund einer häufig verminderten Mobilität 
der Arbeitskraft und insbesondere aus Gründen der Konkur
renzfähigkeit durch eine deutliche Praxisorientierung gekenn
zeichnet sein. Wesentliche Voraussetzung ist die sorgfältige 
Auswahl der Qualifikationen, die langfristig an bestimmten 
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Arbeitsplatztypen verwertbar sind. Berufsuntersuchungen 
müssen zu diesem Zweck die Gesamtheit der Leistungsanfor
derungen eines Berufs, entsprechend den sich wandelnden 
Arbeitsplatz- und Funktionsbedürfnissen der Praxis ermitteln, 
wobei in diesem Zusammenhang jedoch auf die Schwierig
keit der Erstellung langfristiger Prognosen verwiesen sei. Es 
wird daher zusätzlich, insbesondere bei der Ausbildung be
hinderter Jugendlicher in Berufsbildungswerken, durch Ge
spräche und Besichtigungen in Betrieben zu prüfen sein, 
welche Arbeitsplätze in Frage kommen und welche Bedin
gungen dort herrschen, damit nach Beendigung der Ausbil
dung ein der vorhandenen Qualifikationen angemessener 
Arbeitsplatz und dessen Absicherung gewährleistet ist. 

ln den Werkstätten für Behinderte reicht das vorhandene 
Angebot von schätzungsweise 20 000 Werkstattplätzen im 
gesamten Bundesgebiet bei weitem nicht aus, um all jenen 
behinderten Jugendlichen eine Beschäftigungsmöglichkeit zu 
bieten, die beim besten Willen nicht zu vermitteln sind [25]. 
Viele Behinderte müssen aber nicht nur wegen Platzmangel 
abgewiesen werden, sondern auch deshalb, weil die Werk
statt nicht über die erforderlichen Einrichtungen und das 
Personal verfügt, um sich auf eine spezielle Behinderungsart 
einstellen zu können. Dazu kommt, daß die meisten Werk
stätten zu klein sind, um ein ausgewogenes Programm und 
einen fachlich qualifizierten Mitarbeiterstab halten zu können 
in der Untersuchung "Die Werkstatt für Behinderte" des 
Instituts für Sozialrecht der Ruhr-Universität Bochum lag die 
durchschnittliche Arbeitsplatzkapazität von 128 Untersuchten 
Werkstätten bei 68,5 Plätzen pro Werkstatt [26]. 

Nur 40% aller Werkstätten können auf einen fest angestell
ten Sozialarbeiter zurückgreifen, geschweige denn auf Fach
leute wie Heilpädagogen, Krankengymnastinnen oder Fach
lehrer, die nebenberuflich mit der produktionsbegleitenden 
Förderung der Jugendlichen betraut werden könnten. Eben
so problematisch sieht im allgemeinen die ärztliche Versor
gung aus. 

Die Werkstatt der Zukunft verlangt daher aus Gründen der 
Rationalität 

- eine Mindestgröße von 120 Plätzen, besser aber eine Grö
ßenordnung von 200 bis 300 Plätzen. 

- Die Einrichtungen sollten weitgehender technisiert und 
maschinisiert sein, höhere Erträge abwerfen, im Regelfall 
ohne laufende Subventionen arbeiten und den Verhält
nissen in Betrieben der freien Wirtschaft näherkommen. 

- Nur fachlich qualifiziertes Personal und eine am jüngsten 
Stand der technologischen Entwicklung orientierte Aus
stattung kann den Behinderten ein differenziertes Ange
bot an Arbeitsplätzen bieten. 

Insgesamt muß die Arbeit in der Werkstatt für Behinderte 
mit Hilfe von gezielten Betreuungsprogrammen und unter 
neuen finanziellen und arbeitsrechtlichen Gesichtspunk
ten wesentlich attraktiver werden und eine echte Alter
native zu normalen Arbeits- und Ausbildungsplätzen dar
stellen [27]. 

Folgende Mißstände und Ungerechtigkeiten, denen der Be
hinderte in den Werkstätten ausgesetzt ist, müssen vordring
lich beseitigt werden: 

(lediglich in 3% der Werkstätten werden Ar
beitsverträge abgeschlossen); 

Arbeitsvergütung (Der durchschnittliche Monatslohn liegt zur 
Zeit bei DM 64,-). 

(Eine Untersuchung der Ruhr-Universität bringt Zahlen, nach 
denen für 59% der Behinderten eine Arbeitsleistung unter 
30 %, für 19% der Behinderten eine Arbeitsleistung zwi
schen 30% und 50 und für 22% der Behinderten eine 
Arbeitsleistung über 50% richtunggebend ist.) 

Urlaub (in 42% der Werkstätten wird kein bezahlter Urlaub 
gewährt); 

Krankheit (41 % der· Werkstätten gewähren keine Lohnfort
zahlung im Krankheitsfall). 

Abschließend sei darauf verwiesen, daß Behinderung keines
wegs automatisch gleichzusetzen ist mit Minderleistungsfä
higkeit 

Ein Grund ist, daß der Behinderte häufig wesentlich stärker 
arbeitsmotiviert ist, da er in einer befriedigenden Berufstä
tigkeit eine Möglichkeit sieht, Defizite im privaten Bereich zu 
kompensieren. 

Ein weiterer Grund ist, daß heute die Anzahl körperlich leich
ter Arbeiten gegenüber früher zugenommen hat. Allerdings 
braucht man, da nur noch ein Teil der Arbeitsfähigkeit des 
Menschen in Anspruch genommen wird, bei der Auswahl 
eines Arbeitsplatzes für einen behinderten Arbeitnehmer Ent
scheidungskriterien, um denjenigen Platz zu finden, an dem 
der Behinderte mit seinen Fähigkeiten ein Optimum an Lei
stung erbringen kann. 

Dazu bedarf es langfristig der Entwicklung einer Methode 
zur Quantifizierung der spezifischen Fähigkeiten eines Be
hinderten und der Entwicklung einer Arbeitsbewertungs-Me
thode, so daß vornehmlich diejenigen Arbeiten angeboten 
werden können, die für einen bestimmten behinderten Ar
beitnehmer bestmöglichst geeignet sind. 

Heute sind die Chancen einer beruflichen und sozialen Ein
gliederung unserer behinderten Mitmenschen bedeutend grö
ßer geworden. Doch manche Anstrengung, die gesell·schaft
liche Eingliederung zu verstärken, stößt auf mangelndes Um
weltverständnis. Es ist bis heute nur sehr unzureichend ge
lungen, der breiten Offentliehkeil die Probleme der Behin
derten nahezubringen. Nach einem Umfrageergebnis des 
rheinland-pfälzischen Sozialministers wissen 90 Prozent der 
Bevölkerung nicht, wie sie sich gegenüber Behinderten ver
halten sollen. 70 Prozent hielten sogar die Isolierung von 
Behinderten in geschlossenen Heimen für richtig [28]. Diese 
Zahlen bedeuten, daß die Mehrheit der Bevölkerung rnit den 
Behinderten nichts zu tun haben will. Bei einem Teil der 
Öffentlichkeit ist deutlich eine mehr oder weniger unbewuß
te Ablehnung erkennbar. Da "man selbst nicht betroffen 
ist", geht man dem Problem lieber aus dem Weg, schon um 
nicht an die Gefahren einer möglichen eigenen Erkrankung 
oder Verletzung mit Behinderungsfolge erinnert zu werden. 
Aber nicht zuletzt auch deshalb, weil jeder morgen unmittel
bar betroffen sein kann, muß eine gezielte und freimütige 
Aufklärungsarbeit die Aufwärtsentwicklung der vergangenen 
Jahre im Rehabilitationsbereich untermauern und die behin
derten Mitbürger aus ihrer ungewollten Isolierung befreien 
[29]. 
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Die Situation im Studium für das Lehramt an beruflichen Schulen 
-Das Ergebnis einer Umfrage im Winter-Semester 1974/75-

Eine im Dezember 1974 vom Verfasser durchgeführte Umfrage 
hat ergeben, daß zur Zeit in der Bundesrepublik Deutsch
land an 38 Hochschulen ein Studium für das Lehramt an 
beruflichen Schulen möglich ist. Die traditionellen Studien
gänge des Gewerbelehrers, Handelslehrers und Landwirt
schaftslehrers wachsen offensichtlich immer mehr zu einem 
einheitlichen Studiengang zusammen; die Hochschulen in 
Nordrhein-Westfalen sind auf diesem Wege am weitesten 
fortgeschritten. An den 38 Hochschulen gab es im Winter
Semester 1974/75 rund 20 000 Studenten für das Lehramt 
an beruflichen Schulen. Diese Zahl, die vermutlich weiter 
steigen wird, übertrifft die Zahl dieser Studenten in den fünf
ziger Jahren mindestens um das Vierfache. Auch die Zahl 
der hauptamtlichen Lehrer an den beruflichen Schulen hat 
sich in der Zeit nach 1945 fast vervierfacht, sie liegt zur Zeit 
bei etwa 60 000. Somit ergibt sich, daß die Zahl der Stu
denten für das Lehramt an beruflichen Schulen im Vergleich 
zu jener der hauptamtlichen Lehrer an beruflichen Schulen 
ungefähr ein Drittel beträgt. Die Umfrage ergab weiterhin, 
daß sich das Studium für das Lehramt an beruflichen Schu
len in hohem Maße zu einem Aufbaustudium für Fachhoch
schulabsolventen entwickelt hat. Der Anteil der Fachhoch
schulabsolventen an der Studentenschaft für das Lehramt an 
beruflichen Schulen übersteigt zum Teil wesentlich die Mar
ke von 50 Ofo. An einigen Hochschulen nähert sich diese 
Quote der Marke von 100 Ofo oder hat sie schon erreicht. Aus 
einer im März 1975 anschließend durchgeführten Umfrage 
bei den Kultusministerien der 11 Bundesländer ergab sich, 
daß pro Jahr rund 4100 Seminarplätze für Referendare des 
beruflichen Schulwesens zur Verfügung stehen. Bei der An
nahme von rund 5000 Absolventen des Studiums für das 
Lehramt an beruflichen Schulen scheinen Wartezeiten für 
Referendare nicht mehr auszuschließen zu sein. 

ln den derzeitigen Auseinandersetzungen um die Lehrlings
ausbildung in der Bundesrepublik Deutschland wird dem 
Staat als Partner der Betriebe im sogenannten "dualen Sy
stem" häufig vorgeworfen, insofern versagt zu haben, als 

1. die Versorgung der beruflichen Schulen mit Lehrern ex
trem schlecht sei, so daß Unterricht in erheblichem Umfang 
ausfalle. Beispiel: "Der Mangel an Berufsschullehrern ist, 
wenn auch j-e nach Bundesland unterschiedlich, insgesamt 
katastrophal; es fehlen gegenwärtig mindestens 15 000 Be
rufsschullehrer ... " [1]; 

2. das Studium für das Lehramt und die darauf aufbauenden 
Laufbahnen an beruflichen Schulen vom Staat wenig attrak
tiv gestaltet würden, so daß die Zahl der Studenten für die
ses Lehramt sogar rückläufig sei. Beispiel: " ... die Zahl der 
Studenten für das Lehramt an beruflichen Schulen (ohne 
Handelslehrer} betrug in der BRD 1965/66 noch 1610, in den 
folgenden J·ahren hat sie kontinuierlich abgenommen" [2]. 

Zum ersten Vorwurf ist zu sagen, daß die Zahl der benötig
ten Lehrer an beruflichen Schulen bekanntlich von verschie
denen Variablen abhängt: Zahl der Schüler, Klassenstärke, 
wöchentliche Stundenzahl der Schüler, Pflichtstundenzahl 
der Lehrer, Stundenermäßigung für Lehrer u. ä. Darunter ist 
vor allem die wöchentliche Stundenzahl der Schüler der Be
rufsschule eine sehr wichtige Bestimmungsgröße für den 
Lehrerbedarf. ln den Bundesländern, deren Territorium bis 
1945 zu Preußen gehörte, wurde oft bis in die 50er Jahre 
nach den "Bestimmungen über Einrichtung und Lehrpläne 
gewerblicher Fortbildungsschulen aus dem Jahr•e 1911 [3] 
verfahren, in denen es unter 111 heißt: 

"Die jährliche Unterrichtszeit beträgt in der Regel 240 
Stunden, die im allgemeinen auf 40 Wochen zu verteilen 


